
                                                              

 

IGS Krummhörn-Hinte, Bunterweg 15, 26736 Krummhörn 

 

Schulordnung der IGS 

Krummhörn und Hinte 

Präambel 

In unserer Schule begegnen sich Schüler, Lehrer 
und alle übrigen Mitarbeiter1 in gegenseitiger 
Achtung und Toleranz. Dies schließt jede Form 
von Gewalt aus, sei es durch Wort oder Tat. Ein 
höflicher und sachlicher Umgang ist die 
Grundlage, auf der wir unsere Ziele erreichen. 

Allgemeines 

Alle sind gemeinsam dafür verantwortlich, dass 
in der Schule nichts beschädigt wird. 
Sachschäden werden sofort dem Klassenlehrer 
gemeldet. 

Auf dem gesamten Schulgelände sind das 
Rauchen, der Genuss von Alkohol oder anderen 
Drogen verboten. 

Waffen aller Art (siehe Waffenerlass) sowie 
Gegenstände, die als Waffen verwendet werden 
können oder eine erhöhte Verletzungsgefahr mit 
sich bringen, dürfen nicht in die Schule 
mitgebracht werden. 

Das Mitbringen von Datenträgern oder 
sonstigen Gegenständen mit gewaltverherr-
lichenden oder verfassungsfeindlichen Inhalten 
ist nicht erlaubt. Dazu zählen auch 
Kleidungsstücke mit entsprechenden 
Aufdrucken. Im Übrigen soll sich jeder so 
kleiden, dass andere dadurch nicht provoziert 
werden. 
 

Im Unterricht und in den Pausen ist die 
Benutzung von Handys, sowie aller elek-
tronischen Aufnahme- und Abspielgeräte nicht 
erlaubt. Wer telefonieren muss, kann dies 
kostenlos im Sekretariat bzw. im 
Konferenzraum. Sollte gegen diese Regel 
verstoßen werden, wird das elektronische Gerät 
durch eine Lehrkraft eingezogen und im 
Sekretariat zur Abholung durch die 
Erziehungsberechtigten hinterlegt. 

 

                                           
1 In diesem Text wird wegen der besseren Lesbarkeit nur die 
männliche Form verwendet, die aber die weibliche miteinschließt. 

 

 

 

Jacken müssen während der Unterrichtszeit auf 
den Fluren aufgehängt werden, nachdem zuvor 
die Wertsachen aus den Jackentaschen 
entnommen worden sind. Die Schule haftet 
nicht für einen etwaigen Verlust des 
Tascheninhalts. 

Der Schulweg 

Unsere Schüler gelangen mit unterschiedlichen 
Verkehrsmitteln zur Schule und wieder nach 
Hause. Auf ihrem Schulweg sind sie versichert, 
sofern sie sich auf direktem Weg zur Schule und 
nach Hause bewegen und dabei die 
Verkehrsregeln beachten. 

Fahrradfahrer 

Wer zur Benutzung des Fahrrads berechtigt ist, 
muss die Verkehrssicherheit seines Fahrrades 
regelmäßig überprüfen. Die Fahrräder werden 
im überdachten Fahrradstand abgestellt. 

Schüler, die mit dem Bus kommen 

Wenn die Busse an der Haltestelle ankommen, 
achten die Wartenden auf einen angemessenen 
Sicherheitsabstand. Alle steigen ruhig, aber 
zügig und ohne zu drängeln ein bzw. aus. 
Während der Fahrt sind das Herumgehen und 
Herumtoben im Bus untersagt. Den 
Anordnungen der Fahrer ist Folge zu leisten. 
Wenn jemand die Beförderungsbedingungen 
nicht einhält, entfällt für ihn der Anspruch auf 
Schulbusbeförderung. 
 
Mensa 

Die Mensa ermöglicht das Essen und Trinken in 
den Pausen, aber auch zur Mittagszeit. Jeder 
sollte sich dort ruhig verhalten. 

Die Eingangsbereiche der Mensa sind kein 
Aufenthaltsraum. 

Mittagessen und Geschirr dürfen nicht aus der 
Mensa mit herausgenommen werden. 



 

 

Der Sitzplatz und der Tisch werden nach 
Benutzung sauber und aufgeräumt verlassen. 

Pausen/unterrichtsfreie Zeiten 

Vor dem Unterrichtsbeginn halten sich die  
Schüler auf dem Flur vor ihren Klassenräumen 
oder in den geöffneten Klassen auf (offener 
Anfang IGS). 

In den Pausen und anderen unterrichts-freien 
Zeiten verlassen alle zügig das Schulgebäude, 
gehen auf den Schulhof oder suchen die Mensa 
auf. Die Taschen bleiben im Schulgebäude: 
entweder in der Pausenhalle oder vor den 
Klassenräumen. Zum Pausenhof gehören die 
gepflasterten, umzäunten und die asphaltierten 
Flächen. Bei schlechtem Wetter (Ansage über 
die Lautsprecheranlage) wird das Foyer als 
zusätzlicher Aufenthaltsbereich geöffnet. 

Der Fahrradstand darf nur zum Abstellen bzw. 
Abholen der Fahrräder aufgesucht werden. 

Die Spielfelder sind den jeweils spielenden 
Schülern vorbehalten.  

Das Werfen von Schneebällen ist verboten, da 
es dadurch immer wieder zu schweren 
Verletzungen gekommen ist. 

Unterricht 

Nach dem Klingeln zum Pausenende begeben 
sich alle Schüler auf den Flur vor ihren 
Unterrichtsraum oder in den offenen 
Klassenraum, den sie zusammen mit ihrem 
Fachlehrer betreten. Jede Lehrkraft schließt nur 
ihren Unterrichtsraum auf.  

Sollte sich eine Lehrkraft verspäten, verhalten 
sich alle Schüler ruhig. Der Klassensprecher 
gibt nach spätestens fünf Minuten im  
Lehrerzimmer, der Lehrerstation oder bei der 
Schulleitung Bescheid. 

Zu Beginn jeder Unterrichtsstunde sorgen die 
Schülerinnen und Schüler dafür, dass alle für die 
Stunde erforderlichen Materialien auf dem Tisch 
liegen und alle anderen Sachen vom Tisch 
weggeräumt sind. 

Bei Unterrichtsschluss versetzen die Schüler 
ihren Klassenraum wieder in einen ordentlichen 
Zustand, den die Lehrkraft kontrolliert. Die 
Oberlichter der Fenster werden zum Lüften 

geöffnet. Die Tür zum Klassenraum wird vom 
Lehrer verschlossen.   

Ordnungsdienste 

In jeder Klasse sorgt ein Ordnungsdienst dafür, 
dass die Tafeln geputzt sind und ein 
Kreidevorrat vorhanden ist. Von der Klasse 
können dem Ordnungsdienst in Absprache mit 
dem Klassenlehrer weitere Aufgaben übertragen 
werden. Die Namen werden im Klassenbuch 
vermerkt. 

Alle Klassen nehmen im Wechsel 
Ordnungsdienste wie den Mensa-, Hof- und 
Flurdienst wahr. Die Einteilung erfolgt durch 
die Klassenlehrer und die Schulleitung. Jeder ist 
zum Mitmachen verpflichtet. 

Umgang mit Gewalt 

Unsere Schule duldet auf gar keinen Fall 
jegliche Art von gezielter Körperverletzung, 
Bedrohung und Erpressung, Mobbing und 
sexueller Belästigung. 

Sauberkeit 

Es sollte eine Selbstverständlichkeit sein, dass 
sich alle darum bemühen, unsere neue Schule 
immer in einem guten Zustand zu erhalten.  

Alarm 

Wenn Alarm ausgelöst worden ist, ist den 
Anordnungen der Lehrkräfte sofort Folge zu 
leisten.Bei Ausbruch eines Feuers sind sofort 
die Schulleitungen und der Hausmeister zu 
verständigen. 
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